
EURO-ANPASSUNGSSATZUNG 
 
 
 
Aufgrund von §§ 4 und 19 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), 
§§ 2, 5a, 6, 8, 9, 10 und 10a des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württem-
berg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim am 28. November 2001 
folgende 
 
 

Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an den Euro 
 (Euro-Anpassungssatzung) 

 
 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Hauptsatzung 

 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Wiernsheim in der Fassung vom 12.08.1992, 
zuletzt geändert am 01.02.1995, veröffentlicht im Amtsblatt der Gemeinde 
Wiernsheim Nr. 6/95 vom 10.02.1995, wird wie folgt geändert 
 
1. Allgemeine Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse  
 
§ 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
(3) Die beschließenden Ausschüsse sind innerhalb ihres Geschäftskreises     
       zuständig für: 
 
3.1.  Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, soweit der Betrag im 

Einzelfall mehr als 16.000,-- Euro, aber nicht mehr als 52.000,-- Euro beträgt. 
3.2.  Die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben von 
       mehr als 8.000,-- Euro, aber nicht mehr als 16.000,-- Euro im Einzelfall. 
 
 
2. Verwaltungsausschuss 
 
§ 7 Abs. 2 erhält in den Ziffern 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 und 2.7 folgende Fassung: 
 
In seinem Geschäftskreis entscheidet der Verwaltungsausschuss über: 
 
2.2      die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Freigebig- 
           keitsleistungen von mehr als 1.600,-- Euro, aber nicht mehr als  

 5.200,-- Euro im Einzelfall, 
2.3      die Stundung von Forderungen von mehr als 3 Monaten ab 8.000,-- Euro bis  
           52.000,-- Euro, 
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2.4 den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde oder die Niederschlagung solcher           
           Ansprüche, die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von 

Vergleichen, wenn der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder 
bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall mehr als  
8.000,-- Euro, aber nicht mehr als 26.000,-- Euro beträgt, 

2.5 die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von              
Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten, einschl. der Ausübung 
von Vorkaufsrechten im Wert von mehr als 8.000,-- Euro, aber nicht mehr als 
52.000,-- Euro im Einzelfall, 

2.6      Verträge über die Nutzung von Grundstücken, Gebäuden oder beweglichen 
Vermögen bis zu einem jährlichen Mietwert der Pachtwert von mehr als 
8.000,-- Euro, aber nicht mehr als 26.000,-- Euro im Einzelfall, 

2.7 die Veräußerung von beweglichem Vermögen von mehr als 8.000,-- Euro,      
aber nicht mehr als 52.000,-- Euro im Einzelfall. 

 
3. Technischer Ausschuss 
 
§ 8 Abs. 2, Ziff. 2.2 erhält folgende Fassung: 
 
In seinem Geschäftskreis enscheidet der Technische Ausschuss über: 
 
2.2  die Entscheidung über die Ausführung eines Bauvorhabens (Baubeschluss) 

und die Genehmigung der Bauunterlagen, Vergabe der Lieferungen und 
Leistungen für die Bauausführung (Vergabebeschluss) sowie die 
Anerkennung der Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss) bei 
voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Gesamtkosten von nicht mehr als 
52.000,-- Euro im Einzelfall. 

 
 
4. Zuständigkeiten 
 
§ 12 Abs. 2 erhält in den Ziffern 2.1, 2.2, 2.5, 2.6.2, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 und 2.16 
folgende Fassung: 
 
Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen, 
soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.  
 
2.1  die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von  
       16.000,-- Euro im Einzelfall, 
2.2  die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 

8.000,-- Euro im Einzelfall, 
2.5 die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Freigebig- 
       keitsleistungen bis zu 1.600,-- Euro im Einzelfall, 
2.6.2  bis zu 12 Monaten und bis zu einem Höchstbetrag von 8.000,-- Euro, 
2.7  den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschlagung solcher 

Ansprüche, die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von 
Vergleichen, wenn der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder 
bei  Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall nicht mehr als  
8.000,-- Euro beträgt, 
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2.8  die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von 
Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten einschließlich der 
Ausübung von Vorkaufsrechten, im Wert bis zu 8.000,-- Euro im Einzelfall, 

2.9  Verträge über die Nutzung von Grundstücken, Gebäuden oder beweglichem  
       Vermögen bis zu einem jährlichen Miet- oder Pachtwert von 8.000,-- Euro im 
      Einzelfall, 
2.10  die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 8.000,- Euro im Einzel-

fall, 
2.16  Abschluss, Kündigung und Änderungen von Versicherungsverträgen mit 

Jahresprämien von bis zu 8.000,-- Euro. 
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Artikel 2 

Änderung der Betriebssatzung für die Gemeinde Wiernsheim 
- Wasserversorgung - 

 
Die Betriebssatzung – Wasserversorgung – der Gemeinde Wiernsheim in der Fas-
sung vom 25.10.1995, veröffentlicht im Amtsblatt der Gemeinde Wiernsheim  
Nr. 44/95 vom 03.11.1995, wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Stammkapital 
 
§ 5 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 
(5) Das Stammkapital des Eigenbetriebs wird auf 1.585.004,80 Euro festgesetzt. 
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Artikel 3 
Änderung der Friedhofssatzung 

 
Das Gebührenverzeichnis als Anlage zur Friedhofssatzung der Gemeinde 
Wiernsheim (Friedhofordnung und Bestattungsgebührensatzung) in der Fassung 
vom 24.06.1993, zuletzt geändert am 06.12.1995, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Gemeinde Wiernsheim Nr. 50/95 vom 15. Dezember 1995, wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
1. Verwaltungsgebühren 
 
1.1 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern 

1.11 Einzelfall         25,-- Euro 
1.12 Dauerzulassung für 5 Jahre    500,-- Euro 

 
1.2    Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen   550,-- Euro 
 
 
2. Benutzungsgebühren 
 
2.1 Überlassung eines Reihengrabes 
           2.11 für Personen im Alter von 5 und mehr Jahren          310,-- Euro 
           2.12 für Personen unter 5 Jahren            150,-- Euro 
 
2.2 für die Überlassung eines Urnenreihengrabes           310,-- Euro 
 
2.3  Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten 
 2.31 Wahlgrab, je Einzelgrabfläche            615,-- Euro 

2.32 Urnenwahlgrab, je Einzelgrabfläche           310,-- Euro 
2.33 erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts 

                   2.33.1 für die Dauer einer Nutzungsperiode  
         wie 2.31 bzw. 2.32 

 
2.4 Benutzung der Leichenhalle            150,-- Euro 
 
2.5 Sonstige Leistungen 
 2.51 für die Herstellung der Grabeinfassungen 
         a) Urnengrab       250,-- Euro 
         b) Reihengrab       410,-- Euro 
         c) Wahlgrab       820,-- Euro 
 
2.6   Zuschlag für die Bestattung anderer Verstorbener  

i. S. des § 1 Abs. 1 Satz 3 von Nr. 2.1 bis Nr. 2.5  
auf die genannten Sätze               200% 

 
 
3 Allgemeine Verwaltungsgebühr 
 
Für Amtshandlungen, für die im Gebührenverzeichnis weder eine Gebühr festgesetzt 
noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist, kann eine Gebühr von 2,-- Euro bis  
500,-- Euro erhoben werden. 
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Artikel 4 

Änderungen der Verwaltungsgebührensatzung 
 

Die Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Wiernsheim in der Fassung vom 
01.07.1998, veröffentlicht im Amtsblatt der Gemeinde Wiernsheim Nr. 28/98 vom  
10. Juli 1998, wird wie folgt geändert: 
 
1. Gebührenhöhe 
 
§ 4 erhält in Abs. 1 und 4 folgende Fassung: 
 
(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem dieser Satzung beige-

fügten Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der Sat-
zung. Für Amtshandlungen, für die im Gebührenverzeichnis weder eine Verwal-
tungsgebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebühr von 
1,50 Euro bis 2.500,-- Euro zu erheben. 

 
(4) Wird der Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung abgelehnt, wird ein Zehntel  
      bis zum vollen Betrag der Gebühr erhoben. Wird der Antrag ausschließlich we- 
      gen Unzuständigkeit abgelehnt, wird keine Gebühr erhoben. Wird der Antag auf  
      Vornahme einer Amtshandlung, mit dessen sachlicher Bearbeitung begonnen ist,  
      vor Beendigung der Amtshandlung zurückgenommen oder unterbleibt die Amts- 
      handlung aus sonstigen, vom Schuldner zu vertretenden Gründen, so wird je 
      nach dem Stand der Bearbeitung ein Zehntel bis zur Hälfte der vollen Gebühr  
      erhoben. Die Mindestgebühr beträgt 1,50 Euro. 
 
2. Gebührenverzeichnis 
 
Die Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung erhält folgende Fassung: 
 
Lfd. Amtshandlung              Gebühr/Euro 
Nr. 
 
1 Ablehnung eines Antrags usw.        1/10 bis volle Gebühr,  
          (§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung)                  mindestens 1,50 Euro 
 Ablehnung wegen Unzuständigkeit gebührenfrei 
 
2 Allgemeine Verwaltungsgebühr      
           (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)       1,50 bis 2.500,-- Euro 
 
3 Anträge 

Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen  
Anträgen, Erklärungen, Gesuchen und dergl.,  
die von der Gemeinde nicht in eigener  
Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die  
Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben  
oder angeordnet ist            1,50 bis 100,-- Euro 

 
4 Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern 

oder Einsichtnahme in solche           1,50 bis 50,-- Euro 
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mündliche Auskünfte sind gebührenfrei 
5 Bauordnungsrecht 
 
5.1 Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs der  

vollständigen Bauvorlagen im Kenntnisgabeverfahren 
(§ 53 Abs. 3 Nr. 1 LBO)        25,-- Euro 

 
5.2 Mitteilung nach § 53 Abs. 4 LBO; je Mitteilung     10,-- Euro 
 
5.3      Benachrichtigung der Angrenzer im Kenntnis- 

gabeverfahren (§ 55 LBO) für jeden zu benach- 
richtigenden Angrenzer          5,-- Euro 

 
6 Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von 

gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen  
Bestimmungen            2,50 bis 520,-- Euro 

 
7 Beglaubigungen, Bestätigungen 
 
7.1 Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Hand- 

zeichen und Siegeln.           1,50 bis 130,-- Euro 
Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer 
Urkunde beglaubigt oder wird die Unterschrift einer  
Person mehrfach auf verschiedenen Urkunden, aber  
aufgrund eines gleichzeitig gestellten Antrags,  
beglaubigt, so kommt nur für die erste Unterschrift  
die volle Gebühr, für jede weitere die Hälfte der für  
die erste erhobene Gebühr zum Ansatz 

 
7.2 Amtliche Beglaubigung von Übereinstimmung von  
           Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen,  
           Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten            0,50 bis 5,-- Euro 
           Schriftstücken mit der Urschrift je Seite       mindestens 1,50 Euro 
 
7.3 Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften,  
           Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien  
           usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken  0,50 bis 2,50 Euro 
           mit der Urschrift je Seite         mindestens 1,50 Euro 
 
7.4 Wird eine Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. von  

der Gemeinde selbst hergestellt, so kommen die  
Schreibgebühren (Nr. 19) hinzu 

 
8 Bescheinigungen 
 
8.1 Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art  
           (auch Zweit- und Mehrfertigung, soweit nichts anderes 
            bestimmt ist)              1,50 bis 50,-- Euro 
 
8.2 Gebührenfrei sind 
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8.2.1 Bestätigungen, die die Gemeinde für den Empfang und 
           die Verwendung von Zuwendungen für steuerbegünstigte 
           Zwecke im Sinne des Einkommen- und Körperschaft- 
           steuergesetzes ausstellt (Spendenbescheinigungen) 
 
8.2.2 die Ausstellung von Negativzeugnissen gem. § 28 Abs. 1 BauGB 
 
9 Bestattungsrecht 
 
9.1 Ausstellung eines Leichenpasses  
           (§§ 44 und 45 Bestattungsgesetz)           2,50 bis 25,-- Euro 
 
9.2 Unbedenklichkeitsbescheinigung für Feuerbestattung 
           (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 Bestattungsverordnung)           2,50 bis 15,-- Euro 
 
10 Feiertagsrecht 
 
10.1 Befreiung von verbotenen Tätigkeiten während des  
           Hauptgottesdienstes (§§ 7 Abs. 2, 12 Abs. 1  
           Feiertagsgesetz)            10,-- bis 50,-- Euro 
 
10.2 Befreiung vom Tanzverbot an bestimmten Feiertagen 

(§ 11,12 Abs. 1 Feiertagsgesetz) 
 
10.2.1 pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen von 03.00 bis  
           24.00 Uhr verboten sind         25,-- bis 100,-- Euro 
 
10.2.2 pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen während des  
           ganzen Tages verboten sind         50,-- bis 200,-- Euro 
 
11 Fundsachen 
           Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, 
           Eigentümer oder Finder 
 
11.1 bei Sachen bis zu 500,-- Euro Wert       2 % des Wertes, mind. 
             jedoch 1,50 Euro 
 
11.2 bei Sachen über 500,-- Euro Wert       2 % von 500,-- Euro 
             und 1 % des 
             Mehrwertes 
 
12 Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen,  
           Konzessionen, Bewilligungen und dergleichen  
           aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist        2,50 bis 500,-- Euro 
 
 
13 Gutachten (Augenscheine) nach dem Wert des    1 bis 5 %, mind. jedoch 

Gegenstandes        je angefangene ½ 
           Stunde der Inanspruch- 
           nahme 15,-- Euro 
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14 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
 
14.1 Auskunft aus der Kaufpreissammlung           2,50 bis 50,-- Euro 
 
14.2 Auskunft über Bodenrichtwerte            2,50 bis 50,-- Euro 
 
15 Amtshandlung im Kirchenaustrittverfahren je Person         5,10 bis 50,-- Euro 
 
16 Melderecht 
 
16.1 Auskünfte aus dem Melderegister 
 
16.1.1 einfache Auskunft (§ 32 Abs. 1 Meldegesetz (MG))      5,-- Euro 
 
16.1.2 erweiterte Auskunft (§ 32 Abs. 2 MG)      10,-- Euro 
 
16.1.3 Gruppenauskunft (§ 32 Abs. 3, § 34 Abs. 1, 2 und 3 

MG) jeweils für jede Person, auf die sich die  
           Auskunft erstreckt           1,50 Euro 
 
16.1.4 Gruppenauskunft nach Nr. 16.1.3, die mit Hilfe der  

automatischen Datenverarbeitung gegeben wird     15,-- bis 2.500,-- Euro 
 
16.2 Datenübermittlungen 
 
16.2.1 Datenübermittlung an Behörden und sonstige  
           öffentliche Stellen (§ 29 MG) und an öffentlich-rechtliche 
           Religionsgemeinschaften (§ 30 MG) jeweils für  
           jede Person, auf die sich die Datenübermittlung erstreckt     1,50 Euro 
 
16.2.2 Datenübermittlung nach Nr. 16.2.1, die mit Hilfe der  
           automatischen Datenverarbeitung vorgenommen  
           wurde            10,-- bis 2.500,-- Euro 
 
16.2.3 Datenübermittlung an den Süddeutschen Rundfunk 
           und an den Südwestfunk bzw. an die Gebühren-        pro übermittelten 
           einzugszentrale (GEZ)            Datensatz 0,15 Euro 
 
16.3 Ausstellung Wählbarkeitsbescheinigung für Bürger- 

meisterwahlen                  15,-- Euro 
 
16.4 Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde 

Zusätzliche Meldebestätigung und sonstige  
Bescheinigungen der Meldebehörde je Bescheinigung     5,-- Euro 
Werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen  
gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für  
jede weitere Bescheinigung auf die Hälfte  

 
16.5 Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde        2,50 bis 500,-- Euro 
 
16.6 Gebührenfrei sind 
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16.6.1 die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die Meldebestätigung 
 
16.6.2 die Auskunft an den Betroffenen (§ 11 MG) 
 
16.6.3 die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von Daten des Melde-

registers (§§ 12, 13 MG) 
 
17 Rechtsbehelfe 
           (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, 
           Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.) 
 
17.1 wenn die Rechtsbehelfe im wesentlichen als  
           unzulässig oder unbegründet zurückgewiesen  
           werden oder wenn die Gebühr einem Gegner 
           auferlegt werden kann, der die angefochtene  
           Verfügung oder Entscheidung beantragt hat        5,-- bis 250,-- Euro 
 
17.2 bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein 

Grund vorliegt, von einem Gebührensatz abzusehen   1/10 bis 1/2 der Gebühr 
(§ 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung)          nach 17.1, mind. 1,50 Euro 

 
 
18 Sammlungswesen 

Erlaubnis nach § 3 Sammlungsgesetz       10,-- bis 200,-- Euro  
 
19 Schreibgebühren 
 
19.1 Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus Akten,  

Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern,  
Registern usw. (sofern sie nicht durch Ablichtung hergestellt  

           wurden), die auf Antrag erteilt werden, je angefangene  
           Seite DIN A4 (der Ausfertigungs- und Beglaubigungs- 
           vermerk wird mitgerechnet)  
 
19.1.1 für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind     5,-- Euro 
 
19.1.2 für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind   10,-- Euro 
 
19.1.3 für Schriftstücke in tabellarischer Form, Verzeichnisse,  
           Listen, Rechnungen, Zeichnungen, wissenschaftliche  
           Texte wird die Schreibgebühr nach dem Zeitaufwand  
           berechnet, der zur Herstellung benötigt wird. Sie beträgt  
           für jede angefangene Viertelstunde        7,-- Euro 
 
19.2 Für Ablichtungen (Fotokopien) und mittels Textautomat  
           erstellte Mehrstücke werden erhoben 
 
19.2.1 bei einem Format bis zu DIN A4  

für die erste Seite           1,-- Euro 
für jede weitere Seite          0,50 Euro 
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19.2.2 bei einem größeren Format  

für die erste Seite           1,50 Euro 
für jede weitere Seite           1,--  Euro 

 
19.3 Vervielfältigungen auf mechanischem Wege  
           je nach Umfang, Schwierigkeit und Aufwand  
           je Seite         0,50 Euro bis 2,50 Euro 
 
20 Zurücknahme eines Antrags     1/10 bis 1/2 der vollen 
          (§ 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung)    Gebühr, mind. 1,50 Euro 
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Artikel 5 
Änderung der Marktgebührensatzung 

 
Die Marktgebührensatzung der Gemeinde Wiernsheim in der Fassung vom 
05.05.1993, veröffentlicht im Amtsblatt der Gemeinde Wiernsheim Nr. 19/93 vom 
14.05.1993, wird wie folgt geändert: 
 
1. Marktgebühren 
 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
 
Für die Überlassung eines Standplatzes auf dem Krämermarktgelände erhebt die 
Gemeinde Wiernsheim Benutzungsgebühren nach folgenden Bestimmungen: 
 
Die Marktgebühren werden nach Frontmetern berechnet. Für die Berechnung der 
Gebühren ist das vom Beauftragten der Gemeinde Wiernsheim festgestellte Maß 
zugrundezulegen. 
 
Sie betragen pro laufender Meter des 
zugewiesenen Standplatzes und je Markttag       1,50 Euro. 
 
Die Mindestgebühr pro Markttag beträgt        6--  Euro. 
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Artikel 6 
Änderung der Gutachterausschusssatzung 

 
Die Gutachterausschusssatzung der Gemeinde Wiernsheim in der Fassung vom 
16.01.1980, veröffentlicht im Amtsblatt der Gemeinde Wiernsheim Nr. 3/80 vom  
25. Januar 1980, wird wie folgt geändert: 
 
1. Gebührenhöhe 
 
§ 4 erhält in Abs. 1 und 2 folgende Fassung: 
 
(1) Bei der Wertermittlung von Sachen oder Rechten beträgt die Gebühr bei einem 

Wert  
bis 100.000,-- Euro                 3‰, mindestens 50,-- Euro 
 
bis 250.000,-- Euro     300,--Euro, zuzügl. 2‰ aus dem Betrag über 

    100.000,-- Euro 
bis 500.000,-- Euro     600,-- Euro, zuzügl. 1‰ aus dem Betrag übe 

    250.000,-- Euro 
bis 5.000.000,-- Euro     850,-- Euro, zuzügl. 0,5‰ aus dem Betrag über  

    500.000,-- Euro 
über 5.000.000,-- Euro  3.100,-- Euro, zuzügl. 0,1‰ aus dem Betrag über  
                                                                    5.000.000,-- Euro 
 
(2) Bei unbebauten Grundstücken oder Rechten an solchen Grundstücken beträgt 

die Gebühr die Hälfte der Gebühr nach Abs. 1, mindestens jedoch 25,-- Euro. 
 
 
2. Rücknahme, Ablehnung eines Antrags 
 
§ 5 erhält folgende Fassung: 
 
Wird ein Antrag auf Erstellung eines Gutachtens zurückgenommen, bevor der 
Gutachterausschuss einen Beschluss über den Wert des Gegenstandes gefasst hat, 
oder wird ein Antrag abgelehnt, so wird eine Gebühr von 15,-- bis 500,-- Euro er-
hoben. Wird ein Antrag erst nach dem Beschluss zurückgenommen, so entsteht die 
volle Gebühr. 
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Artikel 7 
Änderung der Hundesteuersatzung 

 
Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Wiernsheim in der Fassung vom 23.10.1996, 
veröffentlicht im Amtsblatt der Gemeinde Wiernsheim Nr. 51/96 vom 20.12.1996, 
wird wie folgt geändert: 
 
1. Steuersatz 
 
§ 5 erhält in Abs. 1 und 2 folgende Fassung: 
 
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 48,-- Euro. 
      Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt die     
      Steuer den der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil der  
      Jahressteuer. 
 
(2)  Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der 

nach Abs. 1 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 
84,-- Euro. 

      Hierbei bleiben nach § 6 steuerfreie Hunde außer Betracht. 
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Artikel 8 
Satzung über die Erhebung für die Gemeindewaage - 

Waaggebührenordnung 
 

Die Waaggebührenordnung der Gemeinde Wiernsheim in der Fassung vom 
16.09.1981, zuletzt geändert am 17.12 1984, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Gemeinde Wiernsheim Nr. 3/86 vom 17.01.1986, wird wie folgt geändert: 
 
1. Erhebungsgrundsatz 
 
§ 3 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühren betragen: 
 
1. Wiegen von toten Gegenständen mit einem Bruttogewicht  
 
a) von 0 kg bis 3.000 kg          2,50  Euro 
b) von 3.001 kg bis 10.000 kg         3,--   Euro 
c) von mehr als 10.000 kg          3,50  Euro 
 
2. Wiegen von unbeladenen Fahrzeugen (Tarieren), falls diese nicht vorher oder 

nachher beladen gewogen werden 
 
a) Kraftfahrzeuge je           2,50  Euro 
b) Sonstige Fahrzeuge je          2,50  Euro 
 
3. Wiegen von Vieh 
 
a) Mindenstgebühr           3,--   Euro 
b) Großvieh je Stück          2,50  Euro 
c) Kälber je Stück           2,--   Euro 
d) Kleinvieh je Stück          2,--   Euro 
 
4. Ausfertigung einer weiteren Wiegeurkunde (Waagschein, Wiegekarte)  

oder Nachschlagen und Bestätigen einer früheren Wiegung    2,--   Euro 
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Artikel 9 
Änderung der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für 

Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
(Sondernutzungssatzung) 

 
Die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen (Sondernutzungssatzung) der Gemeinde Wiernsheim vom 23.02.1994, 
veröffentlicht im Amtsblatt der Gemeinde Wiernsheim Nr. 25/94 vom 24.06.1994, 
wird wie folgt geändert: 
 
1. Gebührenfestsetzung 
 
§ 6 erhält in Ziffer 6 folgende Fassung: 
 
Nr. 6 Bei der Gebührenberechnung sich ergebende Centbeträge sind auf volle  
         Euro-Beträge aufzurunden. Die Mindestgebühr je erteilter Erlaubnis beträgt  
         5,-- Euro. 
 
2. Erstattung von Gebühren 
 
§ 9 erhält in Ziffer 2 erhält folgende Fassung: 
 
Nr. 2 Beträge unter 10,-- Euro werden nicht erstattet. 
 
 
3. Gebührenverzeichnis  
 
Die Anlage 1 zur Sondernutzungssatzung erhält folgende Fassung: 
 
lfd. Nr.   Art der Sondernutzung    Bemessungszeitraum      Gebühr in Euro 
 
1. Nutzung zu Werbezwecken 
 
1.1    Ausstellungen, Vorführungen   
    oder sonstige Veranstaltungen  täglich               10,--  Euro 
 
1.2    Plakate, Tafel, Schilder usw.  
 
a) die nicht bauliche Anlage sind 

je angefangenen qm Ansichts- 
fläche oder je Werbeträger  täglich                0,50 Euro 

 
b) Aus Anlaß von allgemeinen Wahlen 

oder politischen Veranstaltungen            Gebührenfrei 
 
c) für öffentliche Vereine, Parteien, 

Verbände oder Organisationen             Gebührenfrei 
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2. Nutzung für Bauzwecke 
 
2.1 Aufstellung von Gerüsten, Containern, 

   Bauzäunen, Absperrungen, Bauwagen, 
   Arbeitsgeräten und Maschinen, 

Lagerung von Baumaterial  je qm täglich      0,20 Euro 
Mindestgebühr je Erlaubnis  täglich       5,--  Euro 
      je qm monatlich     2,--  Euro 
Mindestgebühr je Erlaubnis  monatlich    25,--  Euro 

 
2.2 Lagerung von Gegenständen aller 

Art auf öffentlichem Verkehrsraum,  
die mehr als 24 Stunden andauert  
und nicht unter die lfd. Nr. 3.1 fällt, je qm täglich      0,20 Euro 
Mindestgebühr je Erlaubnis jedoch        8,--  Euro 

 
3. Übermäßige Straßenbenutzung 
 
3.1 Übermäßige Benutzung der Straße  

im Sinne des § 29 StVO, genehmigte  
motorsportliche Veranstaltungen und  
Versuchsfahrten, wenn Verkehrs- 
beschränkungen erforderlich werden täglich     15,--  Euro 

 
3.2 Andere genehmigte Veranstaltungen 

im Sinne des § 29 StVO, ausgenommen 
Veranstaltungen zu gewerblichen 
Zwecken                Gebührenfrei 

 
 
4. Feldwegbenutzung 
 
4.1 Für Erdauffüllungen an landwirtschaftlichen 

Grundstücken, sofern die Auffüllung land- 
wirtschaftlichen Zwecken bzw. der Boden- 
verbesserung dient und dies durch das Land- 
wirtschaftsamt Pforzheim und der Natur- 
schutzbehörde beim Landratsamt Enzkreis 
schriftlich bestätigt wird 

 
a)    Zufuhr mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen           Gebührenfrei 
 
b)    Zufuhr mit sonstigen Fahrzeugen 
    je Fahrzeug bis Dreiachser LKW pro Fahrt      8,--  Euro 
          Vierachser LKW pro Fahrt    10,--  Euro 
 
4.2 Für sonstigen Erdauffüllungen an landwirt- 

schaftlichen Grundstücken 
je Fahrzeug bis Dreiachser LKW pro Fahrt    25,--  Euro 
         Vierachser LKW pro Fahrt    35,--  Euro 
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4.3 Sonstige Feldwegebenutzungen,  

ausgenommen solche zu rein  
landwirtschaftlichen Zwecken, 
je Fahrzeug    täglich       2,50 Euro 
      wöchentlich    10,--  Euro 
      monatlich    25,--  Euro 
      jährlich            200,--  Euro 

 
 
5. Sonstige über den Gemeingebrauch 

hinausgehende Benutzung der 
Straße     täglich       2,50 Euro 
      wöchentlich    10,--  Euro 
      monatlich    25,--  Euro 
      jährlich            200,--  Euro 
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Artikel 10 
Inkrafttreten, Übergangsregelung 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. Für Abgaben, die bereits vor diesem 
Zeitpunkt entstanden sind und erst nach dem 31. Dezember 2001 zu entrichten sind, 
gelten für die Bemessung der Abgabe die Satzungsbestimmungen, die zum 
Zeitpunkt der Entstehung der Abgabenschuld gegolten haben.  
 
 
Wiernsheim, den 28.11.2001 
 
 
 
 
Karlheinz Oehler 
Bürgermeister  
 
 
 
 
 
Hinweis: 
 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf-
grund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen der Satzung sind unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung gegenüber der 
Gemeinde unter der Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden sind. 
 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, der 
Bürgermeister dem Beschluss wegen Gesetzwidrigkeit nach § 43 GemO wider-
sprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat. 
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